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Schreiben des Staatsministeriums vom 1. März 2010:

Der Ministerrat hat in seiner Sitzung am 1. März 2010 beschlossen, die Geschäfts-
bereiche der Ministerien in Einzelpunkten neu abzugrenzen.

Die neue Bekanntmachung der Landesregierung setzt im Wesentlichen die nach
der Regierungsbildung notwendige neue Geschäftsbereichsabgrenzung um. Die
Ge schäftsbereichsabgrenzung soll rückwirkend zum 1. März 2010 wirksam wer-
den. 

In der Anlage übersende ich Ihnen den Entwurf einer Bekanntmachung der Landes-
regierung zur Änderung der Bekanntmachung über die Abgrenzung der Geschäfts-
bereiche der Ministerien, eine Synopse über die einzelnen Änderungen der Ge-
schäftsbereiche sowie den Entwurf eines Hinweises der Landesregierung auf die
Änderung der Geschäftsbereiche. 

Ich bitte Sie, die gemäß Artikel 45 Abs. 3 der Landesverfassung erforderliche Zu-
stimmung des Landtags sofern möglich noch in der Plenarsitzung am 10. März
2010 herbeizuführen.

Mappus

Ministerpräsident

Antrag

der Landesregierung

Änderung der Abgrenzung der Geschäftsbereiche 
der Ministerien

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente
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Bekanntmachung der Landesregierung zur Änderung
der Bekanntmachung über die Abgrenzung der

Geschäftsbereiche der Ministerien

Vom

Auf Grund von Artikel 45 Abs. 3 der Verfassung des Landes Baden-Württemberg
vom 11. November 1953 (GBl. S. 173), geändert durch Gesetz vom 17. Novem-
ber 1970 (GBl. S. 492), wird mit Zustimmung des Landtags Folgendes bestimmt:

Artikel 1

Artikel 1 der Bekanntmachung der Landesregierung über die Abgrenzung der Ge-
schäftsbereiche der Ministerien vom 24. Juli 2001 (GBl. S. 590), zuletzt geändert
durch Bekanntmachung vom 4. Juli 2006 (GBl. S. 219), wird wie folgt geändert:

1. Abschnitt I wird wie folgt geändert:

a) Nummer 4 wird gestrichen.

b) Die bisherigen Nummern 5 bis 15 werden die Nummern 4 bis 14. 

c) Nach Nummer 14 wird folgende Überschrift eingefügt:

„Bundes-, Europa- und internationale Angelegenheiten“.

d) Nach der Überschrift „Bundes-, Europa- und internationale Angelegenhei-
ten“ werden folgende Nummern 15 bis 20 eingefügt:

„15. Allgemeine Beziehungen zum Bund und zu den anderen Ländern;

16. Fragen in Bezug auf die Europäische Union;

17. Vertretung des Landes beim Bund;

18. Vertretung des Landes bei der Europäischen Union;

19. Internationale Zusammenarbeit;

20. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit.“

2. Abschnitt III wird wie folgt geändert:

a) Die Nummer 9 erhält folgende Fassung:

„9. Katastrophenschutz, Notfallvorsorge, Zivile Verteidigung und Angele-
genheiten der Streitkräfte (ohne Verteidigungslasten und Liegenschafts-
fragen);“.

b) Die Nummern 15 und 16 werden gestrichen.

c) Die bisherige Nummer 17 wird Nummer 15.

3. Abschnitt VII wird wie folgt geändert:

Die Nummer 14 erhält folgende Fassung:

„14. Bau- und Wohnungswesen einschließlich Bauaufsicht sowie Marktüber -
wachung für Bauprodukte, baulicher Wärmeschutz, Städtebaurecht, Städte-
bauliche Erneuerung;“.

4. Abschnitt VIII wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„VIII. Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucher-
schutz (MLR)“.

b) Nummer 5 wird gestrichen.

c) Die bisherigen Nummern 6 bis 14 werden die Nummern 5 bis 13.
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5. Abschnitt IX wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„IX. Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren (So-
zialministerium; SM)“.

b) Die Nummer 2 erhält folgende Fassung:

„2. Arbeitsmarkt, Berufsbildung behinderter Menschen, Berufsbildung in
der Hauswirtschaft, Heimarbeit;“.

c) Die Nummer 5 erhält folgende Fassung:

„5. Sozialstruktur und Sozialplanung, gesellschaftlicher und demographi-
scher Wandel;“.

d) Die Nummer 6 erhält folgende Fassung:

„6. Soziales Entschädigungsrecht, Rehabilitation und Teilhabe behinderter
Menschen;“.

e) Die Nummer 7 erhält folgende Fassung:

„7. Sozialversicherung einschließlich der landwirtschaftlichen Sozialver -
sicherung, Alterssicherung der Selbständigen, Aufsicht über Einrichtun-
gen und Träger der Sozialversicherung, berufliche Bildung in der So -
zialversicherung, Sozialmedizin;“.

f) Die Nummer 8 erhält folgende Fassung:

„8. Gesundheitswesen und Krankenhausplanung und -finanzierung;“.

g) Die Nummer 9 erhält folgende Fassung:

„9. Kinder- und Jugendhilfe, Jugendarbeit, Jugendverbände, Jugendfürsor-
ge, Kinder- und Jugendschutz;“.

h) Die Nummer 10 erhält folgende Fassung:

„10. Wohlfahrtspflege, soziale Grundsicherung, Politik für die ältere Genera-
tion, Pflege, soziale Berufe, Unterhaltssicherung, Sammlungswesen;“.

i) Die Nummer 11 erhält folgende Fassung:

„11. Chancengleichheit für Frauen und Männer, Familienpolitik.“.

6. Abschnitt X wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„X. Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr (UVM)“.

b) Die Nummer 1 erhält folgende Fassung:

„1. Grundsatzfragen der Umweltpolitik, Nachhaltigkeit, Umweltrecht, Ko-
ordinierung des Umweltschutzes (Land und Bund), internationaler Um-
weltschutz;“.

c) Die Nummer 3 erhält folgende Fassung:

„3. Klimaschutz einschließlich Energieeffizienz, Klimawandel, Geothermie
und Altbaumodernisierung;“.

d) Die Nummer 9 erhält folgende Fassung:

„9. Immissionsschutz, technischer Umweltschutz, technischer Arbeitsschutz
und Sicherheit technischer Arbeitsmittel, Sprengstoffwesen, überwachungs-
bedürftige Anlagen nach dem Gerätesicherheitsgesetz, Marktüberwachung,
Gewerbeaufsicht (ohne sozialen Arbeitsschutz und Medizinprodukte);“.

e) Nach Nummer 10 werden folgende Nummern 11 bis 13 angefügt: 

„11. Naturschutz und Landschaftspflege (einschließlich Biotopvernetzung
und Ausgleichsleistungen), Biotop- und Artenschutz als oberste Natur-
schutzbehörde, Stiftung Naturschutzfonds;

12. Verkehr;

13. Straßenwesen.“.
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Artikel 2

Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 1. März 2010 in Kraft. 

Stuttgart, den

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:
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Hinweis der Landesregierung  

auf die Änderung der Geschäftsbereiche der Ministerien 
Vom  

 

 

 

Die Landesregierung hat mit Zustimmung des Landtags eine Bekanntmachung über die 

Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien beschlossen, zu der nach § 9 Abs. 1 

des Landesverwaltungsgesetzes in der Fassung vom 14. Oktober 2008 (GBl. S. 313, 314) 

folgender Hinweis ergeht:  

 

Infolge der Entscheidung der Landesregierung, in der Abgrenzung der Geschäftsbereiche 

der Ministerien Anpassungen vorzunehmen, gehen die in Gesetzen und Rechtsverord-

nungen bestimmten Zuständigkeiten mit Wirkung vom 1. März 2010 auf das nach der 

Neuabgrenzung jeweils zuständige Ministerium über.  

 

 

 

Stuttgart, den  

 

 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:  
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